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 Veröffentlicht am 20.10.1998

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §12 Abs1;

Rechtssatz

Durfte die belBeh zu Recht davon ausgehen, daß das Beschäftigungsverhältnis der ASt zu einem bestimmten Zeitpunkt

nicht geendet, sondern weiterbestanden hat, so kommt es auf die Änderung des zeitlichen Ausmaßes der Tätigkeit und

Reduzierung des Entgeltes nicht an (Hinweis E 14.3.1989, 87080159).
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